
 
Kundeninformation für EGT-Gaskunden 

 

Änderung des Regelwerks DVGW G 600 / TRGI 2008 
 
Die „Technischen Regeln für Gas-Installationen“ (TRGI) enthalten im DVGW-Arbeitsblatt G 600  
Vorschriften für die Planung, Erstellung, Änderung und Instandhaltung für Gasanlagen in Gebäuden  
und auf Grundstücken.  
 
Die neue, im April 2008 erschienene, TRGI regelt alle wesentlichen technischen Richtlinien für Gas-
installationen. Diese sind für den Gasnetzbetreiber (EGT Energie GmbH), die Vertragsinstallateure, 
aber auch für die Eigentümer eines Erdgas-Hausanschlusses verbindlich vorgeschrieben. Neben dem 
Gas-Hausanschluss müssen alle Gasgeräte, die Innenleitungen und deren Verbindungen jährlich einer 
Sichtkontrolle durch den Anlagenbetreiber unterzogen werden. Gasanlagen, die älter als 12 Jahre alt 
sind, unterliegen darüber hinaus einer Gebrauchsfähigkeitsprüfung, bei der die Dichtigkeit der Anlage 
überprüft wird. Diese Überprüfung kann durch einen Vertragsinstallateur oder den örtlichen Gasver-
sorger (EGT Energie GmbH) erfolgen. 
 
Die wichtigsten Punkte der TRGI 2008: 
 

 Sichtkontrollen dürfen vom Betreiber der Gasinstallation selbst vorgenommen werden 
 Inspektionen müssen von einem Vertragsinstallateur durchgeführt werden 
 Wartung und Instandsetzung müssen von einem Vertragsinstallateur durchgeführt werden 

 
Die detaillierten Überwachungspflichten und deren Zeiträume sind in einer gesonderten Übersicht 
zusammengefasst. 
 
Für Fragen zur TRGI 2008 bzw. zur Überprüfung der Gasanlage stehen Ihnen unserer Gasexperten  
Uwe Malach und Helmut Fleig jederzeit gerne zur Verfügung. 
 

EGT Energie GmbH 
Schonacher Str. 2 
78098 Triberg  
 
 
Ansprechpartner: 
 
Uwe Malach     Helmut Fleig 
Leiter Gasversorgung    Netzvertrieb 
0 77 22/9 18-1 37    0 77 22/9 18-1 71 
uwe.malach@egt.de    helmut.fleig@egt.de 
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TRGI 2008: Übersicht Überwachungspflichten und Zeiträume 
 

 

 

Bei Turnuswechsel des Gaszählers 
durch EGT möglich. 

Bei Turnuswechsel des Gaszählers 
durch EGT möglich. 


